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Leistungsübersicht
MEINE ZAHNVERSICHERUNG

BASIS

Basis- 
absicherung

Zahnvorsorge Basis
zahnprophylaktische Behandlungen

bis 300 € 

z.B. professionelle Zahnreinigung (=Mundhygiene), Kariesprophylaxe, Fluoridbehandlun-
gen, medizinisches Bleaching sowie Fissuren- und Zahnversiegelungen

Sportschutzschienen 

zahnärztliche Anpassung und Herstellung einer individuellen  
Sportschutzschiene zur Vermeidung von Zahn- und Kieferverletzungen

Kostenerstattung, wenn keine Leistung durch die gesetzliche Krankenversicherung erfolgt 100%

Erstattung der Restkosten bei Teilerstattung durch die gesetzliche  
Krankenversicherung (z.B. ÖGK, BVAEB, SVS)

100%

Zahnerhalt
Zahnerhaltbehandlungen

1. und 2. Jahr: 650 €
3. und 4. Jahr: 1.300 €
ab dem 5. Jahr: 1.950 €

konservierend z.B. Füllungen, Einlagefüllungen wie Inlays, Wurzelbehandlungen

Operative Leistungen (OP-Gruppen 1 bis 3)

Ambulante zahn-, kieferchirurgische oder kieferorthopädische Operationen
z.B. Zahnextraktionen, Wurzelspitzenresektionen, Exstirpation von Zysten

Behandlung von Mund- und Kieferkrankheiten

z.B.  Parodontitis, Stomatitis, Gingivitis, Periostitis und Kiefereiterungen

Schienentherapie

z.B. Knirschschienen, Aufbissbehelfe inkl. Funktionsanalyse 

weitere Leistungen

– zahnärztliche Kontrolluntersuchungen und Vorbereitungsuntersuchungen

– allfällige radiologische Leistungen

– allfällige Anästhesieleistungen

– zahntechnische Laborarbeiten und Materialien

– Provisorien  

Kostenerstattung, wenn keine Leistung durch die gesetzliche Krankenversicherung erfolgt 90%

Erstattung der Restkosten bei Teilerstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung 100%

Kieferregulierung
Zahnspange

bis 650 €

bei medizinisch notwendigen Behandlungen von Zahnfehlstellungen ab IOTN-Stufe 3 

weitere Leistungen

– Arzthonorare

– die damit verbundenen zahntechnischen Material- und Laborkosten

Kostenerstattung, wenn keine Leistung durch die gesetzliche Krankenversicherung erfolgt 90%

Erstattung der Restkosten bei Teilerstattung durch die gesetzliche Krankenversicherung 100%

Hinweis: Erstattet werden die Kosten bis zum angeführten Jahreslimit bzw. Unterlimit (pro Kalenderjahr). Die Unterlimits für Zahnerhaltbehandlungen 
erhöhen sich in den ersten fünf Kalenderjahren nach Versicherungsbeginn in zwei Schritten. Die erste Erhöhung erfolgt mit Beginn des 3. Kalenderjahres 
und die zweite mit Beginn des 5. Kalenderjahres nach Versicherungsbeginn. Bei unterjährigem Abschluss (z.B. Versicherungsbeginn 1.8.) gilt das volle 
Jahreslimit des 1. Kalenderjahres.


